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Die Bestimmungen des vorliegenden Entwurfes sind ge
mäß Runderlaß Nr. 12 des Bundesministeriums für Handel

und Wiederaufbau, ZI. 130.001/111-15/1959, vom 8. April 1959

anzuwenden. Der betreffende Abschnitt des Runderlasses
Nr. 12 lautet wie folgt:

IV.

Die Bestimmungen VOE 0141/XII.40 "Vorschriften für
Erdungen in Wechselstromanlagen über 1 kV" und VOE
0141K/1. 45 "K-Vorschriften für Erdungen in Wechselstrom
anlagenüber 1 kV" werden außer Kraft gesetzt und durch
jene Bestimmungen ersetzt, die in dem im Verlage des

Elektrotechnischen Vereins Österreichs in Wien unter dem
Titel "Entwurf österreichischer Vorschriften über Erdungen
in Wechselstromanlagen für Nennspannungen von 1 kV und
darüber, öVE-E 41/1959" am 1. Februar 1959 herausge
gebenen Druckwerke enthalten sind.

Geltungsbeginn und übergangsfrist sind durch die Be
stimmungen dieser Vorschriften selbst geregelt. Wo in
anderen in Österreich geltenden Vorschriften auf die er
wähnten außer Kraft gesetzten VDE-Bestimmungen Bezug

genommen wird, ist vom 1. April 1959 angefangen der
neue Entwurf anzuwenden.
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Allgemeines

§ 1

§ 1 ... § 4

1,1) Diese Vorschriften treten am 1. April 1959 in Kraft.

1,2) Bei grundlegenden Abänderungen und Erweiterungen an

bestehenden Anlagen sind nach dem 1. April 1959 eben
falls die vorliegenden Vorschriften anzuwenden.

§ 2

Bei Anlagen, die sich zum Zeitpunkte des Inkrafttretens dieser Vor

schriften bereits im Bau oder in einem so fortgeschritten Stadium
der Projektierung befinden, daß den Erbauern dieser Anlagen die
durch die Anwendung der vorliegenden Vorschriften bedingte Um
stellung nicht mehr zugemutet werden kann, dürfen die erforder
lichen Erdungsmaßnahmen noch nach den bisherigen Vorschriften
VDE 0141/XII. 40 ausgeführt werden, wenn mit dem Bau bis spä
testens 31. Dezember 1959 begonnen wird und die Fertigstellung bis
spätestens 30. Juni 1960 erfolgt.

§ 3

Die Vorschriften gelten für alle elektrischen Anlagen mit Betriebs
spannungen von 1 kV und darüber zwischen beliebigen Leitern.

Von diesen Vorschriften sind ausgenommen: elektrische Fernmeide
und Rundfunkanlagen sowie deren Beeinflussung durch die dieser
Vorschrift unterliegenden Anlagen.

§ 4

Frei für Ergänzungen.
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